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Schafstall-Weihnacht
Mahlstetten

 Schafstall-Weihnacht
Samstag, 13. Dezember, ab 15 Uhr

Adventsmarkt
Vorweihnachtliche Stimmung bei heißen Getränken, 

winterlichen Leckereien 
und herzhaften Spezialitäten der örtlichen Vereine.

Himmelsklänge
aus dem oberen Schlichemtal, 

sowie musikalische Weihnachtsstimmung 
mit dem Männergesangs- und Musikverein.

Adventsausstellung
Kunsthandwerk örtlicher Hobbygruppen und 

privater Aussteller im Schafstall.

Fehlen Ihnen noch die Geschenke unterm Baum? Dann haben sie auch 
die Möglichkeit auf dem Adventsmarkt zu stöbern. 
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BEREITSCHAFTSDIENST DER ÄRZTE UND APOTHEKEN - WICHTIGE RUFNUMMERN

erscheint in Bärenthl, Böttingen, Buch-
heim, Fridingen a.d.D., Irndorf, Kolbin-

gen, Mühlheim a.d.D. mit Stadtteil Stetten, Renquishausen, Tutt-
lingen-Nendingen,  Mahlstetten, Neuhausen o.E. mit den Ortsteilen 
Schwandorf und  Worndorf

BÜRGERMEISTERAMT 
MAHLSTETTEN
Marienplatz 1 • 
78601 Mahlstetten
Tel. 07429/940208-0 • Fax 07429/940208-20 
E-Mail: info@mahlstetten.de 

Ö� nungszeiten:
Montag 08:00 - 11:30 Uhr
Dienstag 08:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 16:30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 09:00 - 11:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 08:00 - 11:30 Uhr

NOTRUFE
Allgemeiner Notfalldienst:    116 117
Allgemeine Bereitschaftspraxis Tuttlingen, Zeppe-
linstr. 21, 78532 Tuttlingen
Montag, Dienstag, Donnerstag 19:00 – 21:00 Uhr 
Mittwoch, Freitag  18:00 – 21:00 Uhr 
Sams-, Sonntag und Feiertag 10:00 – 18:00 Uhr

Zu diesen Zeiten können Patienten ohne Voranmel-
dung in die Bereitschaftspraxis kommen, dort ist 
ständig ein Arzt anwesend. https://www.kvbawue.
de/patienten/praxissuche/notfallpraxis-� nden

Zentraler Kinderärztlicher Notfalldienst  116 117
Schwarzwald-Baar-Klinikum, Klinikstraße 11
78052 Villingen-Schwenningen
Mo.- Do.: 19:00 – 21:00 Uhr; Fr. 18:00 – 21:00 Uhr; 
Sa., So., Feiertag 9:00 – 21:00 Uhr

Zentrale Hals-Nasen-Ohren-Bereitschaftspraxis 
116 117

HNO-Ärztlicher Bereitschaftsdienst Villingen-Schwennin-
gen, Schwarzwald-Baar Klinikum Villingen-Schwennin-
gen, Klinikstr. 11, 78052 Villingen-Schwenningen
Samstag, Sonntag, Feiertag von 10:00 Uhr – 20:00 Uhr 
(ohne Voranmeldung)

Zahnärztliche Notrufnummer 0761 120 120 00 
an Wochenenden und Feiertagen 

Rufnummer für den Ärztlichen Bereitschaftsdienst 
(allgemein,- kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Be-
reitschaftsdienst): 116 117 (Anruf ist kostenlos). Ärztliche 
Hilfe erhalten Sie unter der kostenfreien Rufnummer 116 117 
oder online über das „Patienten-Navi“ unter www.116117.de

Orthopädisch-chirurgische Praxis  07424 6341
(des MZV Klinkum Landkreis Tuttlingen GmbH), 
Robert Kochstr. 31, 78549 Spaichingen, 
Arbeits-, Schulunfall-, Notfallbehandlungen: Montag bis 
Freitag 8:00 – 18:00 Uhr und Sprechstundentätigkeit 

Bei akuten Erkrankungen, wenn der Hausarzt 
nicht erreichbar ist.  116 117
Von Montag bis Freitag, 9:00 Uhr – 19:00 Uhr, 
docdirekt.de

Bereitschaftspraxis
Wie jedes Jahr sind an den 2 Brückentagen und auch 4. 
Oktober die Praxen Fridingen, Mühlheim und Kolbingen 
geschlossen. Geö� net hat die Bereitschaftspraxis am 
Klinikum in Tuttlingen von 18-21 Uhr, 19-21 Uhr oder 
10-18 Uhr (siehe Wochentage oben) ohne Termin oder 
Fahrdienst unter 116117.

BEI NOTFÄLLEN ALARMIEREN SIE 
BITTE DEN 

Rettungsdienst 110 
Feuerwehr 112 

WICHTIGE RUFNUMMERN 
Hospizgruppe Heuberg   0171 1413876   
Fachstelle Sucht des Bwlv  07461 966 480 
Frauenhaus Tuttlingen 07461 2060
EnBW Regional AG 
kostenlose Störungsnummer:   0800 3629-477

Bereitschaftsdienst der Polizei:
Polizeirevier Spaichingen   07424 93180
Hauptstraße 79  Fax 07424 931810

WICHTIGE RUFNUMMERN DER 
GEMEINDE 

Freiwillige Feuerwehr Mahlstetten 9169730
Michael Seuling, Oberer Bohl 32
DRK-Zentrale Tuttlingen 07461 19222
Tuttlingen-Möhringen, Eckenerstraße 1 
MiKaDo Geschäftsstelle, Mahlstetten 07429/940 208-18
Rathaus, Marienplatz 1       
(die Telefonnummer gilt auch außerhalb der Bürozeiten)
Bürozeiten: Freitag von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr, 
Email: mikado.mahlstetten@gmx.de 
Kath. Pfarramt Mahlstetten, Kirchstraße 13 2302 
Forstrevier Mahlstetten, Revierleiter Rolf Mauthe
Mobil:  0162 290 3870
Tel. / Fax  07424/504062  |  07424/504061 
E-Mail:r.mauthe@landkreis-tuttlingen.de 
Sozialstation Spaichingen-Heuberg, e.V.  Tel. 07424/4858 
Mehrzweckhalle 632

TIERÄRZTLICHER NOTFALLDIENST 
06.12.2025-07.12.2025
Praxis Honberg, , Tel. 07426-963340

BEREITSCHAFTSDIENSTE DER 
APOTHEKEN 
(von 8:30 Uhr bis folgenden Tag 8:30 Uhr)   

Samstag, 06.12.2025
Marktplatz Apotheke, Spaichingen, Hauptstraße 121, 
Tel. 07424-2287

Sonntag, 07.12.2025 
Rathaus Apotheke, Tuttlingen, Rathausstraße 2, 
Tel. 07461-94680

Sprechzeiten Bürgermeister 
Bürgermeister Buggle ist in der Regel mittwochvormittags 
im Rathaus in Mahlstetten erreichbar. Um vorige Anmeldung 
wird gebeten. Gerne können auch zu anderen Zeitpunkten Ter-
mine vereinbart werden. Bitte melden Sie sich bei Bedarf im 
Rathaus. 

IMPRESSUM
Herausgeber:
Bürgermeisteramt 78601 Mahlstetten, 
Telefon 0 74 29 / 940208-0. 

Verantwortlich für den redaktionellen Teil:
Bürgermeister Benedikt Buggle oder von ihm Beauftragte

Verantwortlich für Kirchen- und Vereinsmitteilungen: 
Die jeweilige Kirche bzw. der Verfasser des jeweiligen Vereins.

Für den Anzeigenteil/Druck: 
Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG, Messkircher Str. 45, 
78333 Stockach, Tel. 0 77 71 / 93 17- 11, Fax 0 77 71 / 93 17-40, 
E-Mail: anzeigen@primo-stockach.de, 
Homepage: www.primo-stockach.de

REDAKTIONSSCHLUSS: 
Montags um 11:00 Uhr an info@mahlstetten.de
Erscheint einmal wöchentlich in der Regel donnerstags. 
Bezugspreis: 19,50 € jährlich

MÜLLABFUHR
Restmüll: Samstag, 27.12.2025
Biomüll: Freitag, 05.12.2025
Papier: Freitag, 12.12.2025
Werttonne: Mittwoch, 17.12.2025

Grünschnittannahmestelle
Bauhof Mahlstetten
Ö� nungszeiten: derzeit geschlossen
Samstag (1.+3.) von 9:00-10:00 Uhr
     
Winterö� nungszeiten Deponien und Wertsto� höfe 
von 11. November 2025 bis 8. März 2026
Abfallzentrum Talheim mit Wertsto� hof (unveränderte 
Ö� nungszeiten):
Montag bis Freitag  8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und
   13:00 Uhr bis 17:30 Uhr

Bauschuttdeponie Aldingen mit Wertsto� hof:
Montag bis Freitag   8:00 Uhr bis 12:00 Uhr
   13:00 Uhr bis 16:30 Uhr

Wertsto� hof Tuttlingen:
Montag bis Freitag   12:00 Uhr bis 16:30 Uhr
Samstag  9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Wertsto� hof Mühlheim:
Mittwoch   15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag   14:00 Uhr bis 17:00 Uhr

Wertsto� höfe Wehingen:
Dienstag    15:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag   9:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Ab Dienstag, 11 November 2025 schließen die mobilen 
Grünschnittannahmestellen, sowie die Grünguthöfe in Kö-
nigsheim, Spaichingen und Trossingen. 

Ö� nungszeiten Post� liale 
Dienstag: 09 Uhr bis 11 Uhr
Mittwoch: 17 Uhr bis 18 Uhr
Donnerstag: 15 Uhr bis 17 Uhr
Freitag: 14 Uhr bis 15 Uhr

MARKTSTAND 
in Böttingen, dienstags von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr 

KÄSE- UND SPEZIALITÄTENWAGEN 
in Böttingen, dienstags von 10:00 Uhr 

bis 13:00 Uhr (vierzehntägig) 
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AMTLICHE  
BEKANNTMACHUNGEN

Terminvormerkung für die 11. öffentliche 
Gemeinderatssitzung im Jahr 2025
Die nächste öffentliche Sitzung des Gemeinderats ist für Montag, 
15. Dezember 2025, 18:30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses 
geplant. Die Damen und Herren Gemeinderäte werden gebeten, 
sich diesen Termin vorzumerken. Die Tagesordnung wird noch 
rechtzeitig bekannt gegeben.
 
Zuhörer sind herzlich willkommen.

Bekanntmachung der 
Tierseuchenkasse (TSK) 
Baden-Württemberg

- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

 
Meldestichtag zur Veranlagung zum Tierseuchenkassenbeitrag 
2026 ist der 01.01.2026.
 
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2025 versandt (abwei-
chender Meldebogenversand für Bienen).
Sollten Sie bis zum 01.01.2026 keinen Meldebogen erhalten haben, 
rufen Sie uns bitte an. Ihre Pflicht zur Meldung begründet sich auf 
§ 31 des Gesetzes zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes in 
Verbindung mit der Beitragssatzung.
 
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaf-
ten) sind zum 1. Februar 2026 meldepflichtig. Die uns bekannten 
Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenossenschaften 
erhalten Mitte Januar 2026 einen Meldebogen.
 
Melde- und beitragspflichtige Tiere sind:
Pferde, Schweine, Schafe, Hühner, Truthühner/Puten 
 
Meldepflichtige Tiere sind:
!!!Achtung Änderung ab 2026!!!
Bienenvölker è Stichtag 01.05.2026
(unabhängig von der Mitgliedschaft im Verein) Alle uns be-
kannten Bienenhalter werden rechtzeitig angeschrieben.
 
Nicht zu melden sind: Rinder einschließlich Bisons, Wisenten 
und Wasserbüffel. Die Daten werden aus der HIT-Datenbank (Her-
kunfts- und Informationssystem für Tiere) herangezogen.
Nicht meldepflichtig sind u.a.: Gefangengehaltene Wildtiere 
(z.B. Damwild, Wildschweine), Esel, Ziegen, Gänse und Enten.
 
Wenn bis zu 25 Hühner und/oder Truthühner gehalten werden 
und keine anderen beitragspflichtigen Tiere (s.o.) vorhanden sind, 
entfällt derzeit die Melde- und Beitragspflicht für die Hühner 
und/oder Truthühner.
 
Es spielt keine Rolle, ob die Tiere in einem landwirtschaftlichen Be-
trieb oder in einer reinen Hobbyhaltung stehen – für die Meldung 
ist immer der gemeinsam gehaltene Gesamttierbestand je Standort 
zu melden.
 
Unabhängig von der Meldepflicht an die Tierseuchenkasse muss die 
Tierhaltung beim zuständigen Veterinäramt gemeldet werden.
 
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von der 
Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 15.01.2026 
an HIT zu melden. Die Tierseuchenkasse BW bietet an, die 

Stichtagsmeldung an HIT zu übernehmen. Nähere Informatio-
nen finden Sie auch auf dem Informationsblatt als Anlage zum 
Meldebogen und auf unserer Homepage unter www.tsk-bw.de
 
Weitere Informationen zur Melde- und Beitragspflicht sowie zu Leis-
tungen der Tierseuchenkasse BW sowie über die einzelnen Tierge-
sundheitsdienste finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.tsk-bw.de.
 
Telefon: 0711 / 9673-666; E-Mail: beitrag@tsk-bw.de; Internet: 
www.tsk-bw.de

Ortsübliche Bekanntgabe der Feststellung der 
Jahresrechnung 2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Mahlstetten hat in seiner Sitzung 
am 24.11.2025 den Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 be-
raten und festgestellt. Der Jahresabschluss wird entsprechend § 
95b Abs.2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg an 7 Ar-
beitstagen, vom 05.Dezember 2025 bis 15. Dezember.2025, jeweils 
einschließlich, während den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus 
im Zimmer 1 zur Einsichtnahme öffentlich ausgelegt. Der Jahres-
abschluss kann auch nach diesem Datum bis zur ortsüblichen Be-
kanntgabe des nächsten Jahresabschlusses eingesehen werden. 
Bitte wenden Sie sich zu diesem Zweck an die Mitarbeitenden des 
Rathauses (Tel. 07429-9402080).
 
Feststellungsbeschluss
Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg stellt der Gemeinderat Mahlstetten am
24.11.2025 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden 
Werten fest:
 

  EUR

1. Ergebnisrechnung  

1.1 Summe der ordentlichen Erträge 2.788.671,67

1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen -2.488.946,86

1.3
Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 
1.2)

299.724,81

1.4 Außerordentliche Erträge 0,00

1.5 Außerordentliche Aufwendungen 0,00

1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) 0,00

1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) 299.724,81

2. Finanzrechnung  

2.1
Summe der Einzahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

2.618.985,18

2.2
Summe der Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit

-2.073.432,76

2.3
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der 
Ergebnisrechnung 
(Saldo aus 2.1 und 2.2)

545.552,42

2.4
Summe der Einzahlungen aus Investitions-
tätigkeit

47.744,60

2.5
Summe der Auszahlungen aus Investiti-
onstätigkeit

-685.153,44

2.6
Finanzierungsmittelüberschuss/-be-
darf aus Investitionstätigkeit
(Saldo aus 2.4 und 2.5)

-637.408,84

2.7
Finanzierungsmittelüberschuss/-be-
darf (Saldo aus 2.3 und 2.6)

-91.856,42

2.8
Summe der Einzahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit

0,00
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2.9
Summe der Auszahlungen aus Finanzie-
rungstätigkeit

-67.000,00

2.10
Finanzierungsmittelüberschuss/-be-
darf aus Finanzierungstätigkeit 
(Saldo aus 2.8 und 2.9)

-67.000,00

2.11
Änderung des Finanzierungsmittelbe-
stands zum Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus 2.7 und 2.10)

-158.856,42

2.12
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus 
haushaltsunwirksamen Einzahlungen und 
Auszahlungen

494.854,30

2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 881.598,17

2.14
Veränderung des Bestands an Zah-
lungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)

-653.710,72

2.15
Endbestand an Zahlungsmitteln am 
Ende des Haushaltsjahres 
(Saldo aus 2.13 und 2.14)

227.887,45

3. Bilanz  

3.1 Immaterielles Vermögen 0,00

3.2 Sachvermögen 19.446.481,67

3.3 Finanzvermögen 1.361.717,65

3.4 Abgrenzungsposten 8.476,75

3.5 Nettoposition 0,00

3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite 
(Summe aus 3.1 bis 3.5)

20.816.676,07

3.7 Basiskapital 14.794.658,42

3.8 Rücklagen 533.255,48

3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00

3.10 Sonderposten 3.938.609,19

3.11 Rückstellungen 104.782,32

3.12 Verbindlichkeiten 1.435.450,08

3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten 9.920,58

3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite 
(Summe aus 3.7 bis 3.13)

20.816.676,07

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Mahlstetten, 24.11.2025, Benedikt Buggle - Bürgermeister
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9. Änderungssatzung der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanla-
ge und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung − WVS) der 
Gemeinde Mahlstetten vom 10.10.2011 
Auf Grund der §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Würt-
temberg sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 42 des Kommunal-
abgabengesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 
24.11.2025 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über den 
Anschluss an die öffentliche Wasser-versorgung und die Versorgung 
der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungssatzung – WVS) 
der Gemeinde Mahlstetten vom 10.10.2011 beschlossen:
 

§ 1
Der § 15 der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasser-
versorgung und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Was-
serversorgungssatzung – WVS) wird ergänzt:
 
§ 15 Kostenerstattung
(1) Hinzu tritt die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer.
(2) (unverändert)
 

§ 2
Der § 23 der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasser-
versorgung und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Was-
serversorgungssatzung – WVS) wird wie folgt neu gefasst:
 
§ 23 Ablesung
(1) Die Messeinrichtungen werden vom Beauftragten der Gemeinde 
oder auf Verlangen der Gemeinde vom Anschlussnehmer selbst ab-
gelesen. Der Anschlussnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass die 
Messeinrichtungen leicht zugänglich sind. Im Falle der Selbstable-
sung durch den Anschlussnehmer sind die Ableseergebnisse in den 
von der Gemeinde hierfür übermittelten Vordruck einzutragen. Der 
ausgefüllte Vordruck ist an die Gemeinde zurückzusenden.
(2) Solange der Beauftragte der Gemeinde die Räume des An-
schlussnehmers nicht zum Ablesen betreten kann beziehungsweise 
nach Aufforderung durch die Gemeinde der ausgefüllte Vordruck 
nicht innerhalb einer von der Gemeinde gesetzten, angemessenen 
Frist bei dieser eingeht, darf die Gemeinde den Verbrauch auf der 
Grundlage der letzten Ablesung schätzen; die tatsächlichen Verhält-
nisse sind angemessen zu berücksichtigen.

(3) Die Gemeinde ist berechtigt, einen Wasserzähler durch einen 
elektronischen Wasserzähler mit Funkmodul zu ersetzen. Mithilfe 
dieser elektronischen Funkwasserzähler dürfen verbrauchsbezo-
gene und trinkwasserhygienisch relevante Daten erhoben, gespei-
chert und verarbeitet werden. Es dürfen insbesondere folgende 
Daten erhoben, gespeichert und verarbeitet werden:

• Zählernummer;
• aktueller Zählerstand;
• Verbrauchssummen für Tage, Wochen, Monate und Jahre;
• Durchflusswerte;
• die Wasser- und Umgebungstemperatur für bestimmte Zeitpunkte;
• Betriebs- und Ausfallzeiten;
• Speicherung von Alarmcodes (z. B. Leckage- oder Rückflusswerte).

Die in einem elektronischen Wasserzähler mit Funkmodul gespei-
cherten Daten dürfen durch Empfang des Funksignals turnusmäßig 
(in der Regel einmal jährlich) ausgelesen werden, soweit dies zur 
Abrechnung oder Zwischenabrechnung erforderlich ist. Sie dürfen 
in gleicher Weise anlassbezogen ausgelesen werden, soweit dies im 
Einzelfall zur Abwehr von Gefahren für den ordnungsgemäßen Be-
trieb der gemeindlichen Wasserversorgungsanlage erforderlich ist. 
Zu anderen Zwecken ist eine Auslesung der gespeicherten Daten, 
auch durch Empfang des Funksignals, nicht zulässig. Ausgelesene 
Daten dürfen nur zu den Zwecken von Satz 4 und Satz 5 genutzt 
oder verarbeitet werden. Die in einem solchen Zähler gespeicher-
ten Daten sind spätestens nach 500 Tagen zu löschen.
(4) Mechanische sowie elektronische Wasserzähler werden von 

einem Beauftragten der Gemeinde möglichst in gleichen Zeitab-
ständen oder auf Verlangen der Gemeinde vom Grundstückseigen-
tümer selbst abgelesen bzw. ausgelesen. Bei elektronischen Was-
serzählern mit Funkmodul, bei denen nicht sämtliche gespeicherte 
Daten per Funk übermittelt werden, erfolgt eine Auslesung vor Ort 
nur mit Zustimmung des Grundstückseigentümers. Dieser hat dafür 
zu sorgen, dass die Wasserzähler leicht zugänglich sind.
 

§ 3
Der § 36 der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasser-
versorgung und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Was-
serversorgungssatzung – WVS) wird wie folgt neu gefasst:
 
§ 36 Beitragssatz
Der Wasserversorgungsbeitrag beträgt je Quadratmeter (m²) Nut-
zungsfläche (§28) 1,53 €. Hinzu tritt die gesetzlich geschuldete Um-
satzsteuer.
 

§ 4
Der § 42 der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasser-
versorgung und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Was-
serversorgungssatzung – WVS) wird wie folgt neu gefasst:
 
§ 42 Grundgebühr
(1) Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben 
(Zählergebühr). Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nennergrö-
ße von:
 
3-5 m³  6,50 €/Monat (netto) bzw. 6,96 €/Monat  

(brutto, einschließlich 7 % Umsatzsteuer)
7-10 m³  9,80 €/Monat (netto) bzw. 10,49 €/Monat  

(brutto, einschließlich 7 % Umsatzsteuer)
 
Bei Bauwasserzählern oder sonstigen beweglichen Wasserzählern 
entfällt die Grundgebühr.
(2) (unverändert)
(3) (unverändert)
 

§ 5
Der § 43 der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasser-
versorgung und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Was-
serversorgungssatzung – WVS) wird wie folgt neu gefasst:
 
§ 43 Verbrauchsgebühren
(1) Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermen-
ge (§ 44) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubikmeter 
5,45 € (netto) bzw. 5,83 € (brutto, einschließlich 7 % Umsatzsteuer).
(2) Wird ein Bauwasserzähler oder ein sonstiger beweglicher Was-
serzähler verwendet, beträgt die Verbrauchsgebühr pro Kubikmeter 
5,45 €(netto) bzw. 5,83 € (brutto, einschließlich 7 % Umsatzsteuer).
 

§ 6
Der § 53 der Satzung über den Anschluss an die öffentliche Wasser-
versorgung und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser (Was-
serversorgungssatzung – WVS) wird wie folgt neu gefasst:
 
§ 53 Umsatzsteuer
(entfällt)
 

§ 7
Die Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.
 
Mahlstetten, den 24.11.2025
 
Buggle
Bürgermeister
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Hinweis nach § 4 Abs. 4 GemO
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektro-
nisch innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der Sach-
verhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, 
die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind. Abweichend hiervon kann die Verletzung der Ver-
fahrens- oder Formvorschriften auch nach Ablauf der Jahresfrist 
von jedermann geltend gemacht werden, wenn der Bürgermeister 
dem Satzungsbeschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit 
widersprochen hat oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechts-
aufsichtsbehörde den Satzungsbeschluss beanstandet hat oder ein 
anderer die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften in-
nerhalb der Jahresfrist geltend gemacht hat.

Pressemitteilung
Sparen, gewinnen, Gutes tun – Soziale Projekte im Fokus 
der Kreissparkasse Tuttlingen

Bild: Stv. Vorsitzender des Vorstandes Wilfried Sauter (3. v. l.) und Regional-
leiter der Kreissparkasse Tuttlingen mit Vertreterinnen und Vertretern der 
sozialen Spendenempfängerinnen und -empfänger bei der symbolischen 
Scheckübergabe

Tuttlingen, im Oktober 2025
 
Die Kreissparkasse Tuttlingen hat vergangene Woche über 
70.000 Euro an mehr als 60 soziale Einrichtungen im Landkreis ge-
spendet. Diese großzügigen Beiträge stammen aus dem erfolgrei-
chen Produkt „PS-Sparen und Gewinnen“. Durch kleine monatliche 
Einzahlungen können Kundinnen und Kunden ein finanzielles Pols-
ter aufbauen und haben gleichzeitig die Chance, bei regelmäßigen 
Lotterien attraktive Preise zu gewinnen. Für jedes verkaufte Los flie-
ßen 25 Cent in die Unterstützung regionaler sozialer Projekte.
 
Im abgelaufenen Jahr wurden über 27.000 monatliche Sparbeiträ-
ge aus diesem Ratenprodukt gesammelt, was zu den genannten 
70.000 Euro für die sozialen Einrichtungen im Landkreis führte. Zu-
sätzlich wird jährlich eine Projektspende von 5.000 Euro an ein be-
sonders herausragendes Vorhaben vergeben.
Wilfried Sauter, stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der 
Kreissparkasse Tuttlingen, betont die wichtige Arbeit der sozialen 
Einrichtungen und erklärt: „Kindergärten, Beratungsstellen und 
andere soziale Träger leisten unverzichtbare Dienste für unsere Ge-
meinschaft. Wir freuen uns sehr, dass wir mit unserer Spende einen 
Beitrag zu ihrer wertvollen Arbeit leisten können.“
 
Er fügt hinzu: „Ein besonderer Dank gilt unseren Sparkassen-Kundin-
nen und -Kunden, die aktiv zu diesem tollen Ergebnis beigetragen 
haben.“ Die traditionelle Übergabeveranstaltung, bei der Vertrete-
rinnen und Vertreter der Spendenempfängerinnen und -empfänger 
aus allen Direktionen der Kreissparkasse anwesend waren, fand im 
SparkassenForum in Tuttlingen statt. Die Spendenaktion der Kreis-

sparkasse aus dem Produkt „PS-Sparen und Gewinnen“ kommt im 
jährlichen Wechsel den musischen und kulturellen Vereinen, den 
Kindergärten und den sozialen Einrichtungen sowie den Sportver-
einen in der Region zugute. Weitere Informationen zum Produkt 
„PS-Sparen und Gewinnen“ erhalten Sie unter 
www.ksk-tut.de/ps-sparen oder in Ihrer Geschäftsstelle.

MITTEILUNGEN AUS SCHULEN
UND KINDERGÄRTEN

WEITERFÜHRENDE SCHULEN

„Einander zu helfen, ist Musik für die Ohren – und fürs Herz.“ 
(Realschule Gosheim-Wehingen)

Von unserer Leitidee „Wir helfen uns gegenseitig“ inspiriert, findet 
am Freitag, 30.01.2026 in der Schlossberghalle Wehingen ab 20 Uhr 
(Einlass 19 Uhr) ein Benefizkonzert unter Mitwirkung des renom-
mierten Landespolizeiorchesters Baden-Württemberg statt.

Der Förderverein der Realschule Gosheim-Wehingen freut sich sehr, 
diesen besonderen Abend gemeinsam mit Eltern, Lehrkräften und 
Schülern mit der Unterstützung der Gemeinden Gosheim und We-
hingen organisieren zu dürfen. 

Der Reinerlös kommt der Nachsorgeklinik Tannheim zugute und 
macht das Vorhaben erst recht zu einem Herzensprojekt. Wir freuen 
uns auf einen schönen, gemeinsamen Konzertabend mit Ihnen!

Kartenvorverkauf online unter www.schlossberghalle.de und im 
Wehinger Rathaus (Kulturamt) während der Öffnungszeiten.
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MITTEILUNGEN  AUS DEM
LANDKREIS UND LANDRATSAMT

Weihnachtsmärkte im Landkreis Tut tlingen 
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Hinweise zur Müllabfuhr während der 
Wintermonate
Mit den sinkenden Temperaturen beginnt für die Müllabfuhr im 
Landkreis Tuttlingen eine anspruchsvolle Jahreszeit. In den Win-
termonaten kommt es immer wieder vor, dass Restmüll- oder Bio-
mülltonnen nicht vollständig geleert werden können. Das Amt für 
Abfallwirtschaft möchte deshalb darauf aufmerksam machen, wo-
durch dieses Phänomen entsteht und wie man es vermeiden kann.
 
Wenn Abfälle im Behälter festfrieren, kann es vorkommen, dass sie 
sich bei der regulären Leerung nicht vollständig ausstoßen lassen. 
Das betrifft vor allem feuchte Küchenabfälle oder nasses organi-
sches Material, kann aber auch bei fest eingeworfenen Restmüll-
säcken auftreten. Die Schüttung der Müllfahrzeuge ist in solchen 
Fällen technisch nicht in der Lage, den gesamten Inhalt zu lösen – 
selbst nach mehreren Schüttbewegungen.
 
Das Amt für Abfallwirtschaft empfiehlt daher einige einfache Maß-
nahmen, die sich im Winter bewährt haben und die Wahrscheinlich-
keit einer vollständigen Entleerung erhöhen:
• Abfälle möglichst trocken einwerfen
•  Feuchte Küchenabfälle bei Bedarf mit Papier auslegen oder ein-

wickeln
•  Den Inhalt der Tonnen nicht verdichten, damit keine festen Blö-

cke entstehen
•  Die Tonne möglichst geschützt aufstellen, um Schnee- und 

Nässeeintrag zu reduzieren
• Bei Bedarf den Inhalt vor der Abfuhr vorsichtig auflockern
 
Sollte trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ein Behälter nicht vollständig 
geleert werden können, liegt dies in aller Regel an gefrorenem oder 
festsitzendem Abfall. Eine zusätzliche Abholung ist in solchen Fällen 
nicht vorgesehen.
 
Das Landratsamt bittet um Verständnis für die besonderen Rah-
menbedingungen während der kalten Jahreszeit.
 
Weitere Informationen zur Abfallentsorgung finden Bürgerinnen 
und Bürger unter: www.abfall-tuttlingen.de.

KIRCHLICHE MITTEILUNGEN

Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg 

Böttingen, Bubsheim, Egesheim, Königsheim, Mahlstetten, 
Reichenbach 

 

 

 

 

Pfarrbüro Böttingen (für die ganze Seelsorgeeinheit): 
Pfarrgässle 2, Tel. 2385, Fax 910 161, 
E-Mail: KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de
besetzt durch Roswitha Grimm
dienstags von 15 bis 17 Uhr und mittwochs von 9 bis 11 Uhr

Pfarrbüro Mahlstetten: 
Donnerstag von 18 bis 19 Uhr, Tel. 2302

Pastoralteam: 
P. Ankit Chaudhary, Tel. 07424/95835-26, Fax -29, 
E-Mail: cmfankit@gmail.com
Gemeindereferentin Sylvia Straub, Tel. 07429/3348,
E-Mail: sylvia.straub@drs.de
Vikar Pater Vergen Anthony, Tel. 07424/95835-22,
E-Mail: antonyvergen@gmail.com
 www.kse-oberer-heuberg.de 

Unsere Kirchlichen Mitteilungen in der SE Oberer Heuberg
für die Kirchengemeinde St. Konrad Mahlstetten

von Donnerstag, 04.12. bis Sonntag, 14.12.2025
 

Advent: ein Statement 

Und was ist, wenn wir nicht vergeblich warten?
Und was ist, wenn das Friedenslicht ein ewiges ist?

Und was ist, wenn wir selbst Herberge werden?
Und was wird, liegt auch an uns.

In diesem gesegneten Advent.
 

Jörg Nottebaum, In: Pfarrbriefservice.de
 
Gottesdienstordnung in der SE Oberer Heuberg

Donnerstag, 04.12.2025 – Hl. Barbara
in Ma:    Krankenkommunion
in Bö: 07:45 Uhr Schülergottesdienst
in Kö: 18:30 Uhr Schülergottesdienst im Kerzenlicht
 
Freitag, 05.12.2025
in Rei:    09:15 Uhr Schülergottesdienst in der Schule
in Bö: 15:00 Uhr Erstkommunionvorbereitung im Gemeindehaus
in Rei:    18:30 Uhr Gottesdienst im Kerzenlicht
 
Samstag, 06.12.2025 – Hl. Nikolaus
in Kö: 18:30 Uhr Gottesdienst im Kerzenlicht
in Eg: 18:30 Uhr Gottesdienst im Kerzenlicht
 
Sonntag, 07.12.2025 – 2. Adventssonntag
in Bö: 08:30 Uhr Eucharistiefeier
in Bu: 08:30 Uhr Eucharistiefeier
in Ma:     10:00 Uhr Eucharistiefeier (für +Hans Bronner; für +Stefan u. 

Walburga Sauter), zugleich Kinderkirche im Pfarrheim
in Rei:    10:00 Uhr Familiengottesdienst zum Patrozinium
 
Montag, 08.12.2025 – Mariä Empfängnis
 19:30 Uhr Ökumenisches Hausgebet im Advent
 
Dienstag, 09.12.2025
in Ma:     14.00 Uhr Rosenkranzgebet, anschl. Seniorenmittag im 

Pfarrheim
in Bö:  06:00 Uhr Gottesdienst im Kerzenlicht, anschl. Frühstück im 

Gemeindehaus St. Katharina
in Bu: 06:00 Uhr Gottesdienst im Kerzenlicht
 
Mittwoch, 10.12.2025
in Ma:     06:00 Uhr Gottesdienst im Kerzenlicht (für +Maria Schwei-

zer), anschl. Frühstück im Pfarrheim
in Eg: 18:30 Uhr Gottesdienst im Kerzenlicht
 
Donnerstag, 11.12.2025
in Kö: 06:00 Uhr Gottesdienst im Kerzenlicht, anschl. Frühstück
in Bö: 07:45 Uhr Schülergottesdienst
 
Freitag, 12.12.2025
in Rei:    18:30 Uhr Gottesdienst im Kerzenlicht
 
Samstag, 13.12.2025 – Hl. Luzia
in Ma:    18:30 Uhr Gottesdienst im Kerzenlicht
in Rei:    18:30 Uhr Gottesdienst im Kerzenlicht
 
Sonntag, 14.12.2025 – 3. Adventssonntag – Gaudete
in Kö: 08:30 Uhr Eucharistiefeier
in Eg: 08:30 Uhr Eucharistiefeier
in Bö:  10:00 Uhr Eucharistiefeier, zugleich Kinderkirche im Gemein-

dehaus
in Bu: 10:00 Uhr Eucharistiefeier
in Ma:    18:00 Uhr Kirchenkonzert im Advent
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Beerdigungsdienst
08.12 - 13.12.2025: Pater Vergen Anthony CMF 
(Dreifaltigkeitsberg, Tel. 07424/9583-22)
15.12. – 23.12.2025: Gemeindereferentin Sylvia Straub 
(Tel. 07429/3348, privat 07429/916 1281)
 
Rosenkranzgebet
...am Dienstag um 14.00 Uhr und am Mittwoch um 18.00 Uhr
 
Bücherei 
Die Bücherei ist montags von 16:30 bis 17:30 Uhr geöffnet.
 
Krankenkommunion 
...in Mahlstetten am Donnerstag, 04.12.2025
 
Hallo Kinder der Kinderkirche J
Wir treffen uns am Sonntag, 07.12.2025 um 10 Uhr zur Kinderkirche 
im Pfarrheim. Wir bereiten uns auf die Kinderweihnacht vor! Da 
wäre es toll, wenn ihr alle da seid! Bitte vormerken: Kinderweihnacht 
am 20.12. um 17.00h in der Kirche!
Wir freuen uns auf viele Kinder.
Chiara und Sabrina
 
Seniorenmittag am 09.12.2025
Schon wieder geht ein Jahr zu Ende und in der Adventszeit möchten 
wir Euch zu unserer kleinen Weihnachtsfeier einladen.
Wir beginnen um 14:00 Uhr mit dem Rosenkranzgebet und an-
schließend laden wir euch ins Pfarrheim zu Kaffee und Kuchen ein. 
Mit Liedern und Geschichten wollen wir einen vorweihnachtlichen 
Nachmittag mit euch feiern.
Darauf freut sich das Seniorenteam
 
Herzliche Einladung zum Kirchenkonzert
... am 3. Adventssonntag, 14.12.2025 um 18.00 Uhr in der Pfarrkirche 
St. Konrad.
 
Einladung zum Familiengottesdienst in Reichenbach
Die Kirche in Reichenbach hat den heiligen Nikolaus als Kirchenpa-
tron. Am Sonntag, 07.12.2025 feiern wir zum Patrozinium um 10 Uhr 
einen Familiengottesdienst in Reichenbach – und wer weiß, viel-
leicht kommt der heilige Nikolaus auch vorbei? Wir laden alle Fami-
lien mit Kindern im Kindergarten- und Grundschulalter herzlich ein, 
ganz besonders natürlich unsere Erstkommunionkinder!
 
Ökumenisches Hausgebet im Advent
Die Glocken der christlichen Kirchen in Baden-Württemberg laden 
am Abend des 8. Dezember 2025 um 19.30 Uhr wieder zum Ökume-
nischen Hausgebet im Advent ein.
 
Dieses Hausgebet ist für viele Menschen inzwischen zu einer wert-
vollen Tradition in der Adventszeit geworden. Sie feiern gemeinsam 
als Familie, unter Freunden und Bekannten, als Nachbarschaft, in 
Gruppen und Kreisen auch über die Konfessionsgrenzen hinweg.
Die Liturgiehefte liegen in der Kirche aus.
 
„antenne 1 Neckarburg Rock&Pop - die kirche“ - Dezember 2025
UKW 104.6 Tuttlingen 107.6 und im Kabel, App, Internetradio und 
Infos: www.antenne1-neckarburg.de
Mit ermutigenden Gedanken und aktuellen News begleiten Sie die 
Kirchen der Region durch den Tag: "Moment mal" - ein Moment zum 
Nachdenken und Auftanken, täglich gegen 9.15 Uhr und 13.15 Uhr.

"Typisch himmlisch – das etwas andere Magazin" mit interessanten 
Gästen, News und frischer Musik, sonn- und feiertags von 8 – 10 Uhr:
07.12. „Ein Weg, viele Pfade“ - der 5. Immendinger Krippenweg
14.12. „10 Jahre Textwerkstatt Rottweil“ - eine Begegnung mit Ste-
fanie Siegmeier
21.12. „Auf den Spuren einer besonderen Zeit“ - der Obernheimer 
Weihnachtsweg
25.12. „Es ist Weihnachten2 - im Gespräch mit Dekan Ulrich Dewitz, 
Evangelischer Kirchenbezirk Rottweil

26.12. „Mitten drin“ - die berührende Krippenkunst der Schramber-
ger Schule
28.12. „Der perfekte Moment -Mittendrin und mehr“ - entdeckt mit 
dem Künstler Uwe Renz
Hans-Peter Mattes, Kirchlicher Rundfunkbeauftragter

Evang. Kirchengemeinde Rietheim 

 

  

Pfarramt Rietheim

Pfarrer Armin Leibold
Rathausplatz 1, 78604 Rietheim-Weilheim,
Tel. 07424-2548, Fax: 07424-601953,
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de
Mail: pfarramt.rietheim@elkw.de

Pfarrbüro

Das Pfarrbüro ist besetzt durch Pfarramtssekretärin Katharina Anselmi
am Dienstag von 9-11 Uhr und am Freitag von 9-11 Uhr. 
Tel. 07424-2548, Mail: Pfarramt.Rietheim@elkw.de
Internet: www.gemeinde.rietheim.elk-wue.de

Gottesdienste und kirchliche Veranstaltungen
Wochenübersicht
Mittwoch, 03. Dezember
17-18 Uhr Advent mit allen Sinnen für Kindergartenkinder im Ge-
meindesaal

Freitag, 05. Dezember
15:15 Uhr Konfirmationsunterricht in Rietheim

Sonntag, 07. Dezember
9:30 Uhr Gottesdienst in Rietheim mit Pfarrerin Liebmann

Dienstag, 09. Dezember
10 Uhr Krabbelgruppe im Gemeindesaal
15-17 Uhr Gemeindebücherei

Mittwoch, 10. Dezember
19 Uhr Advent mit allen Sinnen für Erwachsene im Gemeindesaal

Donnerstag, 11. Dezember
16-18 Uhr Gemeindebücherei

Sonntag, 14. Dezember
9:30 Uhr Gottesdienst ist Rietheim mit Pfarrerin Liebmann
 
 

VEREINE UND ORGANISATIONEN 
BERICHTEN

FREIWILLIGE FEUERWEHR

Kameradschaftsabend Freiwillige Feuerwehr Mahlstetten
Hallo Kameraden und Kameradin, das Jahr 2025 neigt sich dem 
Ende zu und deshalb treffen wir uns wieder zu unserem alljährlichen 
Kameradschaftsabend. 

Wozu die Partnerinnen herzlich eingeladen sind. Dieses Jahr Treffen 
wir uns am Samstag, den 06.12.2025 um 18:30 Uhr in der Lippach-
mühle.

Der Schriftführer
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N!-REGION 5G

SPORTVEREIN MAHLSTETTEN

Kreisliga A, 13. Spieltag
SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim – SGM Dürbheim/
Mahlstetten -:-
Auch das Nachholspiel fiel den winterlichen Verhältnissen zum Opfer.

Somit verabschieden sich beide Mannschaften in die Winterpause.
Die zweite Mannschaft steht derzeit mit starken 11 Punkten im Mit-
telfeld der Tabelle. Die erste Mannschaft steht mit 14 Punkten auf 
dem Relegationsplatz.

Beide Mannschaften bedanken sich für die Unterstützung im Jahr 
2025.

Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnach-
ten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

SKICLUB MAHLSTETTEN

Am kommenden Wochenende 06. und 07.Dezember 2025 bleibt die 
Skihütte geschlossen. 

WAS SONST NOCH  
INTERESSIERT

Ende des redaktionellen Teils



FLIESENTAGE
Feinsteinzug versch. Farben 30 x 30 x 0,9 cm, nat.    1. Wahl   ab 13,90  €  qm
Feinsteinzug versch. Farben 30 x 60 cm, nat.    1. Wahl   ab 12,90  €  qm
Feinsteinzug versch. Farben 60 x 60 cm, nat.   1. Wahl   ab 19,90 € qm
Terrassenplatten 60 x 60 x 2 cm, ret.   1. Wahl   ab 29,90  € qm
Wandfliesen weiß 30 x 60 cm, ret.    1. Wahl   ab 17,90 € qm
Wandfliesen weiß 30 x 90 cm, ret.   1. Wahl   ab 24,90 € qm

Flad GmbH, Böttingen - Natostraße 3 - Tel. 0 74 29 / 26 06 oder 0171 / 7 63 06 91
Mo.-Fr .16-18.30 - Mi. geschlossen - Sa. 9-12 Gültig solange Vorrat reicht

bei Flad in Böttingen

Einschlafen dürfen, wenn man müde ist und
eine Last fallen lassen, die man lange getragen hat,

das ist eine wunderbare Sache.
(H. Hesse)

Traurig, aber auch dankbar, lassen wir  
Dich gehen.

Raimund Kerker
*22.09.1944    † 18.11.2025  

In Liebe
Deine Rosmarie mit Familie
Deine Tochter Manuela mit Aron und Ronja

Wir werden uns im Familienkreis verabschieden.
Mühlheim im November

Hausflohmarkt: Dekoratives und mehr
Wann: Samstag, den 06.12.2025 von 10.00 bis 13.00 Uhr. 

Wo: Hintere Dorfstr. 5, 78601 Mahlstetten.
Überwiegend Deko-Artikel, dazu u. a. Textilien, Küchenutensilien, einzelne Möbelstücke

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
  07771 9317-932      print@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

DRUCKSACHEN 
AB AUFLAGE 1 . . .
MIT UNS FINDEN SIE DIE RICHTIGE 
WERBEFORM FÜR IHREN KUNDENFANG

Wussten Sie schon, dass beim Primo-Verlag nicht nur Ihr 
Heimatblatt hergestellt wird? Vor allem Kommunen, Schu-
len, Vereine und Kirchen nutzen gerne unser vielfältiges 
Angebot an Druckdienstleistungen. In unserer hochmoder-
nen Druckerei entstehen nicht nur PRIMO-Heimatblätter. 
Von uns erhalten Sie auch Ihre privaten oder geschäftlichen 
Drucksachen.

Publikationen:   Amts- und Mitteilungsblätter, 
Festschriften/Chroniken, Bücher, 
Vereinszeitungen, Schülerzeitungen 

Geschäftspapiere:   Visitenkarten, Briefbogen, 
Formulare, Durchschreibesätze, 
Geschäftsberichte

Werbemittel:   Blöcke, Kalender, Broschüren, 
Prospekte, Flyer, Mailings, 
Kataloge, Plakate

Private Drucksachen:   Einladungen, Grußkarten, 
Trauerkarten, Hochzeitszeitungen, 
Familienanzeigen

und vieles mehr...



26563

ACHTUNG ZAHNGOLD
Kaufe Bernsteinschmuck, Modeschmuck, Goldschmuck, 
Silberschmuck u. Münzen, Zinn und versilbertes Besteck, 

zahle bar, komme gleich.
Tel. 0173 / 98 55 44 6 oder 0761 / 456 782 6

BestattungenBestattungen
BRAUN & SCHMITTBRAUN & SCHMITT
Inhaberin Vanessa Schmitt,Inhaberin Vanessa Schmitt,

Die Trauer hört niemals auf,
sie wird ein Teil unseres Lebens.
Sie verändert sich und wir  
ändern uns mit ihr.

Tag und Nacht
in Spaichingen, Umgebung
und auf dem Heuberg erreichbar

Spaichingen, Hauptstr. 122  
Telefon 07424 – 501333
info@braun-schmitt.de



Nusplinger Str. 21 Tel. 0 74 29-93 14-0
72362 Nusplingen-Heidenstadt Fax 0 74 29-93 14-28

holzinfo@hans-kleiner.com • www.hans-kleiner.com

Ist Ihre Alte noch ganz dicht?
Großer Haustüren-Schautag

am 07.12.2025 von 14 – 17 Uhr*

Unser Rundum-
Service:
•  Beratung, auch vor Ort
•  Aufmaß
• Montage durch Profi  -
 Handwerker
•  Ausbau bestehender

Haustüren
•  Maßstabsgerechte Zeichnung 

zu jedem Angebot
* Schausonntag: keine Beratung, kein Verkauf

Sichern Sie 
sich den 

Winterrabatt

PRIMO-SERVICE

ANZEIGENANNAHME
Mit Ihrer Werbung im Mitteilungsblatt bleiben Sie im Gedächtnis Ihrer Kunden. Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

 Tel. 0 77 71 / 93 17 - 11  Fax 0 77 71 / 93 17 - 40 anzeigen@primo-stockach.de



ABFLUSS VERSTOPFT ?
ABFLUSS- UND ROHRSERVICE
Küche, Bad, WC, Gewerbe
Mobil 0151 - 727 16 349

Rohrreinigung

Andreas Schilling
78579 Neuhausen ob Eck
Tel. 07467 - 94766-60

• Schnell, 

• kompetent, 

• preiswert

www.primo-stockach.de


